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SV 1920 Reichelsheim e.V.  


Mietvertrag Vereinshaus des SV 1920 Reichelsheim e.V.

Willi-Nohl-Straße 1 ( 61203 Reichelsheim

zwischen

Vermieter:
SV 1920 Reichelsheim e.V. (im folgenden „SVR genannt)


vertreten durch: Frau Cornelia Hofmann 




      Florstädter Str. 11 ( 61203 Reichelsheim ( 
     (: 06035/968911 ▪ 0172/7030170 

      Terminanfrage per Mail: cornelia.hofmann@microbox.de



                         
und

	Name:



	Vorname:



	Straße:



	PLZ/Ort:



	(:




Mieter/in:          

wird folgender Mietvertrag geschlossen

Gegenstand des Mietvertrages:

Mietobjekt:







Mietpreis/Tag

(
Gaststättenraum / Küche / Toiletten / Kühlraum


 - Vereinsmitglieder





€      90,00


 - Nichtmitglieder





€    120,00

(
Heizkostenzuschlag vom 15.09. - 15.04.


€      20,00


( für jeden weiteren Tag 10,00 €/Tag )

(
Ausschankzuschlag





€      25,00


(
Reinigungszuschlag





€      50,00

                          (bei Verzicht auf Endreinigung durch den Mieter)

(
Kaution






€    100,00


Mietdauer:

vom ___________  bis  __________

Nutzungsvereinbarung

Vor Beginn der Nutzung ist eine Kaution in Höhe von 100,00 € in bar zu entrichten. Die geleistete Kaution wird auf den Mietpreis und evtl. Zuschläge angerechnet, sofern bei Schlüsselrückgabe keine Beanstandungen festgestellt werden.

Die Über- und Rückgabe der Schlüssel erfolgt nach Absprache mit Frau Metzger (Tel. 06035/3401). 

Sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, steht das Mietobjekt dem Mieter in der Zeit von 18.00 Uhr des vorausgehenden bis 12.00 Uhr des auf den Mietzeitraum folgenden Tages zur Verfügung.

Die Preise beinhalten den üblichen Verbrauch von Strom und Wasser sowie  die Nutzung von       Besteck, Geschirr und Gläsern. Beschädigtes oder fehlendes Geschirr wird wie folgt berechnet:

  
- Ess-/Kuchenbesteck





  1,50 € / Teil


- Tassen, Teller, Gläser, Schöpfkellen, Tortenheber

  3,50 € / Teil

  
- Schüsseln, Platten, Kannen




10,00 € / Teil
Die Benutzung weiteren Inventars des SVR (Tische, Bänke, Schirme) ist im Nutzungsentgelt enthalten. Ausgeschlossen ist die Benutzung von Sport- und Spielmaterial.  Die Beseitigung von Schäden am benutzten Inventar erfolgt auf Kosten des Mieters. Beschädigtes nicht mehr reparables Inventar wird dem Mieter in Rechnung gestellt.

Der Mieter bezieht seine Getränke (Bier, Fanta, Cola, Apfelwein/-saft und Wasser) über den SVR. Auf die für den SVR gültigen Einkaufspreise wird kein Aufschlag erhoben. Besondere Sortenwünsche, die über das übliche Angebot des SVR hinausgehen, können nach Absprache berücksichtigt werden. Kaffee, Tee, Säfte, Spirituosen, Sekt und Wein sind hiervon ausgeschlossen und sind vom Mieter mitzubringen. Soweit der Mieter die o.g. Getränke nicht über den SVR bezieht, wird ein Ausschankzuschlag von 25,00 € fällig.

1. Grundsätzliches

Alle Nutzer der SVR-eigenen Räume verpflichten sich, folgende Grundsätze zu beachten und einzuhalten: 

(Im gesamten Innenbereich des Vereinshauses besteht striktes Rauchverbot nach § 1 HessNRSG.
· Alle als Notausgang gekennzeichneten Türen und Fenster sind zwingend frei zu halten.

· Nach Ende der Veranstaltung sind alle Fenster und Rollläden zu schließen, sämtliche Lichter zu löschen und alle Außentüren abzuschließen. An den Rollläden sind die Einbruchsicherungen anzubringen.

(    Sparsamer Umgang mit Wasser und Energie wird erwartet.

(    Bei Nutzung der Heizungsanlage sind vor Verlassen des Mietgegenstandes sämtliche Thermostate

      der Heizkörper auf Stufe „1“ zu stellen

· Alle Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Beschädigungen oder defekte 

Einrichtungen sind unmittelbar nach der Nutzung dem Vermieter anzuzeigen.

· Anfallender Müll innerhalb und außerhalb des Mietobjektes ist durch den Mieter einzusammeln. Restmüll und Altpapier können über die bereitstehenden Mülltonen entsorgt werden. Verpackungsmüll  („grüner Punkt“), Glas-, Sperr- und Sondermüll sowie Bioabfälle sind nach den Bestimmungen der geltenden Müllverordnung der Stadt Reichelsheim auf eigene Kosten des Mieters zu entsorgen.

· Das Anbringen von Plakaten, Wandschmuck und Dekorationsmaterial/-gegenständen an Wänden und Decken ist nur insoweit erlaubt, wie keinerlei Beschädigungen des Wandputzes oder der Holzdecken erfolgen. Bilder oder andere Gegenstände des SVR sind an Ihrem Ort zu belassen. Entstandene Beschädigungen werden auf Kosten des Mieters beseitigt.

· Benutztes Inventar ist gereinigt und in sauberem Zustand an seinen ursprünglichen Entnahmeplatz zurückzulagern.

· Geschirrhandtücher, Spül- und Putzmittel sind vom Mieter mitzubringen.

· Für die Benutzung technischer Einrichtungen (z.B. Spülmaschine, Stereoanlage) sind die Bedienungsanleitungen zu beachten.

· Bei Nutzung/Veranstaltung durch Kinder und Jugendliche bis einschl. 18 Jahren ist dem SVR zwingend ein verantwortlicher Erwachsener zu benennen, der während der Veranstaltung von Beginn bis Ende anwesend und für die Einhaltung des Mietvertrags verantwortlich ist. Mieter ist in einem solchen Fall ein Erziehungsberechtiger des Kindes/Jugendlichen. 

2. Umfang

Der Mietvertrag schließt die Benutzung des Gastraumes, der Küche, der sanitären Anlagen, der Kühlzelle sowie der angegliederten Terrasse und des geschotterten Bereichs zwischen Vereinshaus und Lagercontainern ein. Ausgenommen vom Nutzungsvertrag sind der Büroraum im Vereinshaus, Sportgeräte, Konsum- und Verbrauchgüter aller Art, die Eigentum des SV 1920 Reichelsheim sind, sofern vertraglich nichts anderes bestimmt ist. Ausgeschlossen ist ebenfalls die Nutzung der Sportanlagen, Einrichtungen und Gelände, die im Eigentum und unter Verwaltung der Stadt Reichelsheim stehen.

3. Haftung

Der SV 1920 Reichelsheim e.V. wird von jeglicher Haftung für Schäden aller Art freigestellt, die den Mietern und Gästen aus der Benutzung des Mietgegenstandes, der dazu gehörenden Einrichtungen entstehen. Die Mieter/Nutzer haben selbst für die erforderliche Haftpflichtversicherung zu sorgen. Die Mieter/Nutzer haften gegenüber dem SV 1920 Reichelsheim e.V. für alle Schäden, die diesem durch die Nichtbeachtung der vorstehenden Richtlinien entstehen. Vom Mieter/Nutzer verursachte Schäden werden in Rechnung gestellt, die Kosten sind sofort zu zahlen. 

4. Endreinigung

Nach Benutzung des Mietobjektes ist dieses durch den Mieter zu reinigen. Fußböden sind feucht aufzuwischen. Die Küchezeile und Sanitärobjekte sind in sauberem Zustand zu hinterlassen, wie es für deren Gebrauch in üblichem Maße und hygienisch notwendig ist. Verzichtet der Mieter auf eine Endreinigung oder sind die Räume und Einrichtungen nicht vertragsgemäß im gereinigtem Zustand hinterlassen, wird ein Reinigungszuschlag in Höhe von 50,00 € in Rechnung gestellt. 

5. Winterdienst

Bei Veranstaltungen während der Wintermonate werden die Zugänge zum Gebäude seitens des SV 1920 Reichelsheim e.V. am tag vor der Nutzung geräumt und gestreut. Sofern erneuter Niederschlag die Zugänge am Tag der Nutzung beeinträchtigt, ist der Mieter aufgefordert, die Wege schnee- und eisfrei zu halten. Der SV 1920 Reichelsheim e.V. übernimmt keinerlei Haftung für nicht ordnungsgemäß erfolgte Schnee- und Eisbeseitigung und daraus erfolgte Schäden an Personen und Gegenständen.

6. Lärmbelästigungen

Die vermieteten Räume liegen zurzeit abseits der Wohnbebauung der Stadt Reichelsheim. Trotzdem ist die Lautstärke von Musikanlagen u.ä. so zu gestalten, dass Bewohner der in der Nähe liegende Wohnhäuser nicht beeinträchtigt und belästigt werden.

7. Anweisungen

Den Anweisungen des Vorstands und der Vertreter des SV 1920 Reichelsheim e.V. ist unbedingt Folge zu leisten. Wer sich den Anordnungen widersetzt oder gegen diese Richtlinien verstößt, wird von der Benutzung der SVR-eigenen Räume auf Dauer ausgeschlossen. Entstandene bzw. entstehende Kosten werden dem Mieter in Rechnung gestellt.

8. Betreten der Sportanlagen

Die angrenzenden Sportanlagen stehen im Eigentum der Stadt Reichelsheim. Das Betreten und die Nutzung der Sportanlagen ist seitens des SVR untersagt!  Sonderregelungen können schriftlich vereinbart werden, wobei die Gestattung in Abstimmung und nach den Bestimmungen der Benutzungsordnung des Magistrats der Stadt Reichelsheim erfolgen. 

9. GEMA- und andere Gebühren

Sollten für eine Veranstaltung GEMA- oder andere Gebühren oder sonstige gebührenpflichtige Genehmigungen anfallen, sind diese vom Mieter anzumelden und zu tragen.
10. Abweichende Vereinbarungen

Alle vom vorstehenden Vertrag und der Nutzungsordnung abweichenden Vereinbarungen zwischen dem SVR und dem Mieter/Nutzer bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
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Reichelsheim, den ______________________

________________________________________








Bevollmächtigte/r des SV 1920 Reichelsheim e.V.

Reichelsheim, den ______________________

________________________________________







Mieter / Mieterin
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2. Vors. :
  Peter Römer
    
Ahornstraße 13           

61203 Reichelsheim  
           (.:  06035 / 917343

Kassenwart:
  Hans-Peter Smrtschek  
Hauptstraße 224              

61209 Echzell
           (.:  06008 / 1555

Schriftführerin:
  Cornelia Hofmann
    
Florstädter Str. 11       

61203 Reichelsheim
           (.:  0172 / 7030170

Vereinshaus:


    
Willy-Nohl-Str. 1
       61203 Reichelsheim
           (.:  06035 / 2920

Bankverbindungen:    Landbank Horlofftal eG

BLZ 518 616 16

Kto.-Nr. 116050


     Sparkasse Oberhessen

BLZ 518 500 79
           Kto.-Nr. 90001000

Steuer-Nummer:        016 250 02084    


Vereinsregister: 

Amtsgericht Friedberg/Hess. VR 255      





Besuchen Sie uns im Internet:  www.sv-reichelsheim.de 
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